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7. Prüfung von Flüssiggasanlagen 

7.1 Flüssiggasanlagen, auch Anlagenteile, sind vor der ersten Inbetriebnahme durch einen 

Sachkundigen4) auf Einhaltung dieser Technischen Regeln zu prüfen. Es ist eine 

Dichtheitsprüfung nach der Druckabfallmethode mit Luft durchzuführen. Die Leitungen von 

der Anschlussstelle des Druckregelgerätes bis zu den geschlossenen Einstellgliedern der 

Geräte sind vor dem Einlassen von Gas mit einem Überdruck von 150 mbar zu prüfen.5) Die 

Leitungen gelten als dicht, wenn nach einer Wartezeit von 5 min für den Temperaturausgleich 

der Prüfdruck während der anschließenden Prüfdauer von 5 min nicht fällt. Anschließend sind 

die Geräte einer Brennprobe zu unterziehen. Über die Prüfung ist eine Bescheinigung 

auszustellen.  

7.2 Bei serienmäßiger Herstellung kann durch einen sachkundigen Beauftragten des DVFG 

eine Typenprüfung der Flüssiggasanlage vorgenommen werden. Typgeprüfte Fahrzeuge sind 

einer Dichtheits-, Funktions- und Brennprüfung nach Abschnitt 7.1 zu unterziehen. 

7.3 Nach Ablauf von jeweils 2 Jahren und nach Durchführung von Änderungen ist die 

Gesamtanlage erneut zu prüfen. Der Zustand der Anlage ist einer Sichtprüfung zu 

unterziehen, wobei auch Verbrennungsluftzuführungen und Abgasabführungen auf 

ordnungsgemäßen Zustand (z. B. freier Durchgang von Abgasrohren, in allen Teilen steigend 

verlegt, dicht und mit Rohrschellen fest montiert) zu überprüfen sind. Dichtheitsprüfung und 

Brennprobe nach Ab schnitt 7.1 sind zu wiederholen. Anlagenteile, die Verschleiß oder 

Alterung unterliegen, wie z. B. Druckregelgeräte, Schläuche, Absperr- einrichtungen, u.a. 

sind auf ihre einwandfreie Funktion zu prüfen und ggf. auszuwechseln. Verantwortlich für die 

Veranlassung der Überprüfung ist der Betreiber. Der Betreiber ist bei der Übergabe des 

Fahrzeuges auf die Prüfpfl icht der Anlage schriftlich hinzuweisen. 

7.4 Sachkundige im Sinne dieser Technischen Regeln sind die durch den DVFG anerkannten 

Sachkundigen, die aufgrund ihrer Ausbildung, ihrer Kenntnisse und ihrer durch praktische 

Tätigkeit gewonnenen Erfahrungen die Gewähr dafür bieten, dass sie die Prüfung 

ordnungsgemäß durchführen. Das können auch Gas- und Wasser- Installateure sowie 

Installateure der Flüssiggasversorgungsunternehmen sein. 

7.5 Um die Armaturen nicht zu beschädigen, darf dieser Druck nicht überschritten werden. 

 


